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Tagesordnung

1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernab-
schlusses, der Lageberichte für die Gesellschaft und den Konzern, des Berichts 
des Aufsichtsrats sowie des Berichts des Vorstands zu den Angaben nach 
§§   289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2006

2.  Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2006 
in Höhe von 1.262.208.021,89 Euro wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von 0,75 Euro
je dividendenberechtigter Stückaktie 902.859.272,25 Euro

Einstellung in andere Gewinnrücklagen 359.348.749,64 Euro

Für den Fall, dass sich die Anzahl der dividendenberechtigten Stückaktien bis 
zur Hauptversammlung verändert, wird der Hauptversammlung ein entsprechend 
an gepasster Gewinnverwendungsvorschlag unterbreitet werden.

3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das 
Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen.

4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das 
Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen.

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft hiermit zur 

ordentlichen Hauptversammlung

ein, die am Dienstag, den 8. Mai 2007, 10 : 00 Uhr 

in der Kölnarena, Willy-Brandt-Platz 1, 50679 Köln stattfindet.
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5. Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007 
 und des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers AG, Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer für die Gesellschaft und den Konzern für 
das Geschäftsjahr 2007 und zum Prüfer für die prüferische Durchsicht des verkürzten 
Abschlusses und des Zwischenlageberichts des Halbjahresfinanzberichts zu wählen. 

6.  Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gem. §   71 Abs. 1 Nr. 8 AktG

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

a)  Die Gesellschaft wird ermächtigt, eigene Aktien bis zu insgesamt 10 % des zum 
Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Dabei 
dürfen auf die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen Aktien zusammen mit 
anderen Aktien der Gesellschaft, welche die Gesellschaft bereits erworben hat und 
noch besitzt, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des Grundkapitals entfallen. 
Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals ausgeübt 
werden. Sie wird mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 8. Mai 2007 
wirksam und gilt bis zum 31. Oktober 2008. Die derzeit bestehende, von der Haupt-
versammlung am 10. Mai 2006 erteilte und bis zum 31. Oktober 2007 befristete 
Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien wird für die Zeit ab Wirksamwerden der 
neuen Ermächtigung aufgehoben. 

b)  Sofern der Erwerb der Aktien über die Börse erfolgt, darf der Erwerbspreis (ohne 
Erwerbsnebenkosten) den arithmetischen Mittelwert der Schlusskurse der Aktien 
der Gesellschaft im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) 
an der Wertpapierbörse in Frankfurt am Main an den letzten 5 Börsenhandelstagen 
vor dem Erwerb oder der Eingehung einer Verpflichtung zum Erwerb um nicht 
mehr als 10 % über- oder unterschreiten. 

Erfolgt der Erwerb aufgrund eines öffentlichen Angebots an alle Aktionäre oder auf 
andere Weise nach Maßgabe von § 53a AktG, so darf der an die Aktionäre gezahlte 
Erwerbspreis (ohne Erwerbsnebenkosten) den arithmetischen Mittelwert der 
Schlusskurse der Aktie der Gesellschaft im XETRA-Handel (oder einem vergleich-
baren Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse in Frankfurt am Main an den 
 letzten 5 Börsenhandelstagen vor der Veröffentlichung des Angebots oder, bei einem 
Erwerb auf andere Weise, vor dem Erwerb um nicht mehr als 20 % über- oder 
unterschreiten. 
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Sofern die von den Aktionären zum Erwerb angebotenen Aktien den Gesamt-
betrag des Erwerbsangebots der Gesellschaft überschreiten, erfolgt die Annahme 
im  Verhältnis des Gesamtbetrags des Erwerbsangebots zu den insgesamt von den 
Aktionären an gebotenen Aktien. Es kann aber vorgesehen werden, dass geringe 
Stückzahlen bis zu 50 angebotene Aktien je Aktionär bevorrechtigt angenommen 
werden. 

c)  Die Ermächtigung kann zu jedem gesetzlich zulässigen Zweck, insbesondere zur 
Verfolgung eines oder mehrerer der unter d) genannten Ziele ausgeübt werden.

d)  Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund dieser oder einer vorangehenden 
Ermächtigung nach §     71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworbenen eigenen Aktien mit 
Zu stimmung des Aufsichtsrats ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss ganz 
oder teilweise einzuziehen oder sie mit Zustimmung des Aufsichtsrats in anderer 
Weise als durch einen Verkauf über die Börse oder ein Angebot an alle Aktionäre 
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre wie folgt zu verwenden: 

aa)  Veräußerung gegen Sachleistung, soweit dies zu dem Zweck erfolgt, Unter-
nehmen, Unternehmensteile oder Beteiligungen an Unternehmen (einschließ-
lich der Erhöhung bestehenden Anteilsbesitzes) zu erwerben oder Unter-
nehmenszusammenschlüsse durchzuführen; eine Veräußerung in diesem Sinne 
stellt auch die Einräumung von Wandlungs- oder Bezugsrechten sowie von 
Kauf optionen dar; 

 oder

 bb)  Veräußerung gegen Barzahlung, soweit dies zu einem Preis erfolgt, der den 
Börsenwert von Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht 
wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung beschränkt sich unter Einbezie-
hung von anderen Aktien und Bezugsrechten auf Aktien, die seit Beschluss-
fassung über diese Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktio-
näre gemäß oder in entsprechender Anwendung von §     186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
ausgegeben, veräußert bzw. begründet worden sind, auf insgesamt höchstens 
10 % des derzeitigen oder – falls dieser Wert geringer ist – 10 % des bei Aus-
übung dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft; 
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 oder

 cc)  Erfüllung von Umtauschrechten oder -pflichten aus von der Gesellschaft oder 
von Konzernunternehmen der Gesellschaft begebenen Wandel-, Options- und/
oder Gewinnschuldverschreibungen; 

 oder

 dd)  Ausgabe an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft und an Vorstands-
mitglieder und Mitglieder der Geschäftsführungen verbundener Unter nehmen 
im In- und Ausland, an denen unmittelbar oder mittelbar eine Mehrheits-
beteiligung der Deutsche Post AG besteht, sowie an weitere  Führungskräfte der 
Gesellschaft und verbundener Unternehmen im In- und Ausland zur Erfüllung 
der Verpflichtungen der Gesellschaft aus den Deutsche Post Aktienoptions-
plänen 2000 und 2003 gemäß den Haupt versammlungsbeschlüssen vom 
27. September 2000 und 5. Juni 2003. Soweit eigene Aktien an den Vorstand 
übertragen werden, entscheidet der Aufsichtsrat der Gesellschaft. 

 
Bei Veräußerung eigener Aktien durch Angebot an alle Aktionäre ist der Vorstand 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch den Inhabern oder Gläubigern 
der von der Deutsche Post AG oder ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen 
Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf die eigenen 
Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der ihnen ein-
geräumten Options- oder Wandlungsrechte als Aktionär zustehen würde und nach 
näherer Maßgabe der Anleihe- bzw. Optionsbedingungen zum Zwecke des Ver-
wässerungsschutzes angeboten werden kann.

Die vorstehenden Ermächtigungen in diesem Gliederungspunkt d) können einmal 
oder mehrmals, ganz oder in Teilen, einzeln oder gemeinsam und auch durch 
abhängige oder im Mehrbesitz stehende Unternehmen der Gesellschaft oder durch 
auf deren Rechnung oder auf Rechnung der Gesellschaft handelnde Dritte aus-
genutzt werden.  
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Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 6 der Tagesordnung 
gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 i. V. m. 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 

Im Hinblick darauf, dass die von der letzten Hauptversammlung beschlossene Ermäch-
tigung zum Erwerb eigener Aktien im Oktober dieses Jahres turnusmäßig ausläuft, soll 
der Vorstand – wie bereits in den Vorjahren – zum Erwerb eigener Aktien ermächtigt 
werden. Die Ermächtigung soll die Gesellschaft in die Lage versetzen, Aktien der Gesell-
schaft über die Börse, durch ein öffentliches Kaufangebot oder auf andere Weise nach 
Maßgabe von §   53a AktG bis zur Höhe von insgesamt 10 % des derzeitigen Grund-
kapitals der Gesellschaft erwerben zu können. Dabei dürfen auf die aufgrund dieser 
Ermächtigung erworbenen Aktien zusammen mit anderen Aktien der Gesellschaft, 
 welche die Gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt, zu keinem Zeitpunkt 
mehr als 10 % des Grundkapitals entfallen. Die von der Gesellschaft erworbenen 
 eigenen Aktien können ohne erneuten Hauptversammlungsbeschluss eingezogen 
 werden oder über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot an alle Aktionäre 
 wieder veräußert werden. 

Die Gesellschaft soll ferner die Möglichkeit erhalten, die erworbenen eigenen Aktien im 
Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von Unternehmen 
oder Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen (einschließlich der 
Erhöhung bestehenden Anteilsbesitzes) an Stelle von Geldleistungen als Gegenleistung 
anbieten zu können. Die Ermächtigung soll der Gesellschaft den notwendigen Hand-
lungsspielraum geben, um sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von anderen 
Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen oder von Teilen von Unternehmen sowie 
zu Unternehmenszusammenschlüssen im internationalen Wettbewerb schnell und 
 flexibel ausnutzen zu können. Dem trägt der vorgeschlagene Ausschluss des Bezugs-
rechts Rechnung. Bei der Festlegung der Bewertungsrelationen wird der Vorstand 
sicherstellen, dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt bleiben. In der 
Regel wird er sich bei der Bemessung des Werts der als Gegenleistung hingegebenen 
Aktien am Börsenkurs der Aktien der Deutsche Post AG orientieren. Eine schematische 
Anknüpfung an einen Börsenkurs ist indes nicht vorgesehen, insbesondere um einmal 
erzielte Verhandlungsergebnisse nicht durch Schwankungen des Börsenkurses in Frage 
zu stellen. 

Darüber hinaus kann die Gesellschaft die erworbenen eigenen Aktien auch außerhalb 
der Börse ohne ein an alle Aktionäre gerichtetes öffentliches Angebot an bestimmte 
Investoren veräußern, wenn der Preis der Aktien den Börsenkurs zur Zeit der Ver-
äußerung nicht wesentlich unterschreitet. Mit dieser Ermächtigung wird von der in 
§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in entsprechender Anwendung des §   186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu -
gelassenen Möglichkeit zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss Gebrauch gemacht. 
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Im Interesse einer Erweiterung der Aktionärsbasis der Gesellschaft soll damit insbeson-
dere die Möglichkeit geschaffen werden, institutionellen Investoren im In- und Ausland 
Aktien der Gesellschaft anzubieten. Die Vermögens- und Stimmrechtsinteressen der 
Aktionäre werden dabei angemessen gewahrt. Die auf §   186 Abs. 3 Satz 4 AktG gestützte 
Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss bei der Veräußerung eigener Aktien ist auf 
insgesamt höchstens 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft beschränkt. Von dieser 
Ermächtigung darf nur bis zur Höhe von 10 % des Grundkapitals unter Einbeziehung 
einer etwaigen Ausnutzung eventuell anderweitiger Ermächtigungen zur Ausgabe von 
Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG Gebrauch 
gemacht werden. Dem Gedanken des Verwässerungsschutzes wird dadurch Rechnung 
getragen, dass die Aktien nur zu einem Preis veräußert werden dürfen, der den maß-
geblichen Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitet. Die endgültige Festlegung des 
Veräußerungspreises für die eigenen Aktien geschieht zeitnah vor der Veräußerung. Der 
Vorstand wird sich dabei – unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten – 
bemühen, einen eventuellen Abschlag auf den Börsenkurs so niedrig wie möglich zu 
halten. Außerdem haben die Aktionäre die Möglichkeit, ihren Anteil am Grundkapital 
der Gesellschaft jederzeit durch Zukäufe von Aktien über die Börse aufrecht zu erhalten.

Die Ermächtigung sieht ferner vor, dass die eigenen Aktien unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre zur Erfüllung von Umtauschrechten von Inhabern von 
durch die Gesellschaft oder deren Konzerngesellschaften ausgegebenen Wandel-, 
Options- und/oder Gewinnschuldverschreibungen verwendet werden können. Es kann 
zweckmäßig sein, anstelle neuer Aktien aus einer (bedingten) Kapitalerhöhung ganz 
oder teilweise eigene Aktien zur Erfüllung der Umtauschrechte einzusetzen.

Durch den Beschluss soll ferner die Möglichkeit geschaffen werden, die erworbenen 
eigenen Aktien zur Erfüllung der aufgrund der Aktienoptionspläne 2000 und 2003 der 
Deutsche Post AG ausgegebenen Bezugsrechte zu verwenden. Vorstand und Aufsichts-
rat sind von der außerordentlichen Hauptversammlung der Deutsche Post AG am 
27. September 2000 und der ordentlichen Hauptversammlung der Deutsche Post AG 
am 5. Juni 2003 zur  Ausgabe von Aktienoptionen an Führungskräfte der Deutsche 
Post AG und der mit ihr verbundenen Unternehmen ermächtigt worden (Deutsche 
Post Aktienoptionspläne 2000 und 2003). Die ausstehenden Aktienoptionen berechti-
gen zum Bezug von bis zu 20,1 Millionen Stückaktien der Deutsche Post AG. Neue 
Aktienoptionen können nach beiden Aktienoptionsplänen nicht mehr ausgegeben 
 werden.
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Die Gesellschaft kann die ausgegebenen Aktienoptionen vollständig durch Ausgabe 
neuer Aktien der Deutsche Post AG aus den bestehenden bedingten Kapitalia 
(§   5 Abs. 3 und 4 der Satzung) bedienen. Die Aktienoptionspläne sehen aber auch die 
Möglichkeit vor, dass die Gesellschaft anstelle von neuen Aktien der Deutsche Post AG 
eigene Aktien oder einen Barausgleich gewährt. Der vorgeschlagene Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre soll die rechtlichen Voraussetzungen schaffen, um die auf 
der Grundlage der Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien zur Bedienung der 
 aus gegebenen Aktienoptionen verwenden zu können. Die Gesellschaft ist damit in der 
Lage, flexibel zu entscheiden, ob sie bei Ausübung der Aktienoptionen neue Aktien 
aus den bedingten Kapitalia, eigene Aktien, die sie auf Grundlage des vorgeschlagenen 
Ermächtigungsbeschlusses erworben hat, oder einen Barausgleich gewähren will. Bei 
Ausgabe von neuen Aktien muss die Gesellschaft zwar keine Mittel aufwenden, wie dies 
beim Erwerb von eigenen Aktien oder bei Zahlung eines Barausgleichs erforderlich ist. 
Durch die Ausgabe von neuen Aktien wird allerdings das Grundkapital der Gesellschaft 
erhöht. Eine Beteiligungsverwässerung wie bei der Ausgabe von neuen Aktien tritt bei 
der Ausgabe von eigenen Aktien nicht ein. Ob und in welchem Umfang von der 
Ermächtigung zur Verwendung von eigenen Aktien bei Ausübung der Aktienoptionen 
Gebrauch gemacht oder aber neue Aktien aus den hierzu von der Hauptversammlung 
in 2000 und 2003 beschlossenen Kapitalia bzw. ein Barausgleich gewährt wird, wird die 
Gesellschaft jeweils unter Berücksichtigung der jeweiligen Markt- und Liquiditätslage 
im Interesse der Aktionäre und der Gesellschaft entscheiden. Dabei wird sie auch die 
anderweitigen Möglichkeiten zur Verwendung von etwa erworbenen eigenen Aktien in 
die Entscheidung einbeziehen.

Bei einer Veräußerung eigener Aktien durch Angebot an alle Aktionäre sieht die 
Ermächtigung schließlich die Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss vor, um die 
eigenen Aktien nicht nur den Aktionären der Gesellschaft, sondern auch den Inhabern 
oder Gläubigern der von der Deutsche Post AG oder ihren Konzerngesellschaften 
 ausgegebenen Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf 
die eigenen Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der 
ihnen eingeräumten Options- oder Wandlungsrechte als Aktionär zustehen würde und 
nach näherer Maßgabe der Anleihe- bzw. Optionsbedingungen zum Zwecke des Ver-
wässerungsschutzes angeboten werden kann. Hierdurch wird dem Vorstand die Mög-
lichkeit gegeben, den in den Anleihe- bzw. Optionsbedingungen etwa vorgesehenen 
Verwässerungsschutz zugunsten der Inhaber oder Gläubiger von Options- oder Wand-
lungsrechten auch ohne in bar zu erbringende Ausgleichszahlung oder Herabsetzung 
des Wandlungs- beziehungsweise Optionspreises umzusetzen.
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7.  Ermächtigung zur Ausgabe von Options-, Wandel- und/oder Gewinnschuld-
verschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) und zum Ausschluss 
des Bezugsrechts nebst gleichzeitiger Schaffung eines bedingten Kapitals und 
Satzungsänderung 

Die Ermächtigung des Vorstands vom 6. Mai 2004, mit Zustimmung des Aufsichtsrates 
Options- und/oder Wandelanleihen zu begeben, läuft am 5. Mai 2007 aus. Vor diesem 
Hintergrund wird der Hauptversammlung vorgeschlagen, eine neue Ermächtigung 
zur Ausgabe von Options-, Wandel- und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. 
Kombinationen dieser Instrumente) zu erteilen und ein neues bedingtes Kapital zu 
beschließen. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

(a)  Ermächtigung zur Ausgabe von Options-, Wandel- und/oder Gewinnschuld-
verschreibungen

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 7. Mai 
2012 einmalig oder mehrmals auf den Inhaber oder auf den Namen lautende 
Options-, Wandel- und/oder Gewinnschuldverschreibungen (nachfolgend zusam-
men „Options- und/oder Wandelanleihen“) im Gesamtnennbetrag von bis zu 
Euro 1.000.000.000 mit einer Laufzeit von längstens 20 Jahren auszugeben und den 
Inhabern von Optionsanleihen Optionsrechte bzw. den Inhabern von Wandelanleihen 
Wandlungsrechte auf neue, auf den Namen lautende Aktien der Gesellschaft mit 
einem anteiligen Betrag am Grundkapital von insgesamt bis zu Euro 56.000.000 
nach näherer Maßgabe der Options- bzw. Wandelanleihebedingungen zu gewähren. 

Die Options- und/oder Wandelanleihen können außer in Euro auch – unter 
Begrenzung auf den entsprechenden Euro-Gegenwert – in der gesetzlichen Wäh-
rung eines OECD-Landes begeben werden. Sie können auch durch eine hundert-
prozentige unmittelbare oder mittelbare Beteiligungsgesellschaft der Deutsche Post 
AG ausgegeben werden; für diesen Fall wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats für die Gesellschaft die Garantie für Options- und/oder 
Wandelanleihen zu übernehmen und den Inhabern von Options- und/oder Wandel-
anleihen Options- bzw. Wandlungsrechte auf neue, auf den Namen lautende 
Aktien der Deutsche Post AG zu gewähren. Die Options- und/oder Wandelanleihen 
können auch gegen Sacheinlage begeben werden.
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Die Options- und/oder Wandelanleihen sind den Aktionären zum Bezug anzubieten. 
Sie können auch von einem Kreditinstitut oder einem Konsortium von Kreditinsti-
tuten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug 
anzubieten. Kreditinstituten gleichgestellt sind nach §   53 Abs. 1 Satz 1 oder §   53 b 
Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätige Unternehmen. 
Werden Options- und/oder Wandelanleihen von einer hundertprozentigen mittel-
baren oder unmittelbaren Beteiligungsgesellschaft ausgegeben, hat die Gesellschaft 
die Gewährung des gesetzlichen Bezugsrechts für die Aktionäre der Deutsche Post AG 
nach Maßgabe der vorstehenden Sätze sicherzustellen. Der Vorstand ist jedoch 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

–  Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen und das 
Bezugsrecht auch insoweit auszuschließen, wie es erforderlich ist, damit Inhabern 
von bereits zuvor ausgegebenen Options- oder Wandlungsrechten ein Bezugs-
recht auf neue Options- oder Wandelanleihen in dem Umfang eingeräumt 
 werden kann, wie es ihnen nach Ausübung der Options- oder Wandlungsrechte 
als Aktionär zustehen würde; 

–  das Bezugsrecht der Aktionäre für sämtliche Options- und/oder Wandelanleihen 
mit einem Options- bzw. Wandlungsrecht oder einer Options- oder Wandlungs-
pflicht auf Aktien auszuschließen, wenn der Ausgabepreis der Wandel- oder 
Optionsschuldverschreibungen den nach anerkannten finanzmathematischen 
Methoden ermittelten theoretischen Marktwert der Teilschuldverschreibungen 
nicht wesentlich unterschreitet; in diesem Fall dürfen auf die unter Ausschluss 
des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegebenen Options- und/oder Wandelanleihen 
nur Umtausch- und/oder Optionsrechte auf Aktien von bis zu 10 % des Grund-
kapitals gewähren; auf den vorgenannten Höchstbetrag sind sämtliche Aktien 
anzurechnen, die auf der Grundlage von anderen bestehenden oder von dieser 
Hauptversammlung beschlossenen Ermächtigungen zur Ausgabe von Aktien 
der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts nach oder in  ent sprechender 
Anwendung von §   186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden;

–  das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn und soweit die Wandel- 
oder Optionsanleihen gegen Sachleistung zum Erwerb von Unternehmen, Unter-
nehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen (einschließlich der Erhöhung 
des Anteilsbesitzes) oder zur Durchführung eines Unternehmenszusammen-
schlusses ausgegeben werden.
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Die vorstehenden Ermächtigungen zur Entscheidung über den Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre werden unabhängig voneinander erteilt. Sie berühren 
ferner nicht die Ermächtigung, die Options- und/oder Wandelanleihen unter Ein-
räumung eines Bezugsrechts an die Aktionäre zu begeben bzw. an ein Kreditinstitut 
oder ein Konsortium von Kreditinstituten mit der Verpflichtung zu begeben, sie 
den Aktionären zum Bezug anzubieten.

Im Falle der Ausgabe von Optionsanleihen werden jeder Teilschuldverschreibung 
ein oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber nach näherer Maßgabe 
der vom Vorstand festzulegenden Optionsbedingungen zum Bezug von neuen, auf 
den Namen lautende Stückaktien der Deutsche Post AG berechtigen. Für auf Euro 
lautende, durch die Deutsche Post AG oder eine hundertprozentige unmittelbare 
oder mittelbare Beteiligungsgesellschaft begebene Optionsanleihen können die 
Optionsbedingungen vorsehen, dass der Optionspreis auch durch Übertragung von 
Teilschuldverschreibungen und gegebenenfalls eine bare Zuzahlung erfüllt werden 
kann. In diesem Fall darf der anteilige Betrag des Grundkapitals, der auf die je 
 Teilschuldverschreibung zu beziehenden Aktien entfällt, den Nennbetrag der Teil-
schuldverschreibungen nicht übersteigen. Der Preis, zu dem die neuen Aktien 
erworben werden können, hat 95 % des arithmetischen Mittelwerts der Schlusskurse 
der Aktien der Gesellschaft im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nach-
folgesystem) an den letzten fünf Börsentagen vor der Beschlussfassung des Vorstands 
über die Bestimmung des Optionspreises zu entsprechen. Soweit sich Bruchteile 
von neuen Aktien ergeben, kann vorgesehen werden, dass diese Bruchteile nach 
Maßgabe der Options- bzw. Anleihebedingungen, gegebenenfalls gegen Zuzahlung, 
zum Bezug ganzer Aktien aufaddiert werden können.
 
Im Falle der Ausgabe von Wandelanleihen erhalten die Inhaber das unentziehbare 
Recht, ihre Teilschuldverschreibungen gemäß den festgelegten Wandelanleihe-
bedingungen in neue, auf den Namen lautende Stückaktien der Deutsche Post AG 
umzutauschen. Das Umtauschverhältnis ergibt sich aus der Division des Nenn-
betrags oder des unter dem Nennbetrag liegenden Ausgabebetrags einer Teilschuld-
verschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine Aktie der Gesell-
schaft und kann auf eine volle Zahl auf- oder abgerundet werden; ferner kann 
eine in bar zu leistende Zuzahlung und die Zusammenlegung oder ein Ausgleich 
für nicht wandlungsfähige Spitzen festgesetzt werden. Der Wandlungspreis hat 
95 % des arithmetischen Mittelwerts der Schlusskurse der Aktien der Gesellschaft 
im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an den letzten 
fünf Börsentagen vor der Beschlussfassung des Vorstands über die Bestimmung 
des Wandlungspreises zu entsprechen.
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Der Options- bzw. Wandlungspreis kann unbeschadet des § 9 Abs. 1 AktG aufgrund 
einer Verwässerungsschutzklausel nach näherer Bestimmung der Wandelanleihe- 
bzw. Optionsbedingungen dann ermäßigt werden, wenn die Gesellschaft während 
der Options- oder Wandlungsfrist unter Einräumung eines ausschließlichen 
Bezugsrechts an ihre Aktionäre oder durch eine Kapitalerhöhung aus Gesellschafts-
mitteln das Grundkapital erhöht oder weitere Options- oder Wandelanleihen begibt 
bzw. Options- oder Wandlungsrechte oder -pflichten gewährt oder garantiert und 
den Inhabern schon bestehender Options- oder Wandlungsrechte oder -pflichten 
hierfür kein Bezugsrecht eingeräumt wird, wie es ihnen nach Ausübung des 
Options- bzw. Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung der Options- oder Wandlungs-
pflicht zustehen würde. Die Ermäßigung des Options- bzw. Wandlungspreises kann 
auch durch eine Barzahlung bei Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts oder 
bei der Erfüllung der Options- oder Wandlungspflicht bzw. durch Herabsetzung 
der Zuzahlung bewirkt werden. Die Bedingungen der Optionsrechte oder -pflichten 
bzw. Options- oder Wandelanleihen können darüber hinaus für den Fall der Kapital-
herabsetzung, Umstrukturierung, außerordentlich hoher Dividenden, Kontroll-
erlangung durch Dritte oder vergleichbarer Maßnahmen eine Anpassung der 
Options- bzw. Wandlungsrechte bzw. Options- oder Wandlungspflichten vorsehen. 
In all diesen Fällen erfolgt die Anpassung in Anlehnung an § 216 Abs. 3 AktG 
 dergestalt, dass der wirtschaftliche Wert der Wandlungs- bzw. Optionsrechte bzw. 
-pflichten nach der Anpassung im Wesentlichen dem wirtschaftlichen Wert der 
Wandlungs- bzw. Optionsrechte bzw. -pflichten unmittelbar vor der die Anpassung 
auslösenden Maßnahme entspricht. Für den Fall der Kontrollerlangung durch 
 Dritte kann eine marktübliche Anpassung des Options- bzw. Wandlungspreises 
 vorgesehen werden.

Die Anleihe- bzw. Optionsbedingungen können das Recht der Gesellschaft vor-
sehen, im Falle der Wandlung bzw. Optionsausübung nicht neue Aktien zu 
 gewähren, sondern einen Geldbetrag zu zahlen, der für die Anzahl der anderenfalls 
zu liefernden Aktien dem nicht volumengewichteten durchschnittlichen Schlusskurs 
der Aktien der Deutsche Post AG im XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapier-
börse oder in einem entsprechenden Nachfolgesystem während der letzten zehn Bör-
senhandelstage vor Erklärung der Wandlung bzw. Optionsausübung entspricht. 
Die Anleihe- bzw. Optionsbedingungen können auch vorsehen, dass die Options- 
bzw. Wandelanleihe nach Wahl der Gesellschaft statt in neue Aktien aus bedingtem 
Kapital in bereits existierende Aktien der Gesellschaft gewandelt werden können 
bzw. das Optionsrecht oder die Optionspflicht durch Lieferung solcher Aktien 
erfüllt werden kann.

DPWN_d-HV-Tagesordn_2007.indd   12DPWN_d-HV-Tagesordn_2007.indd   12 22.03.2007   11:29:24 Uhr22.03.2007   11:29:24 Uhr



13

Die Anleihe- bzw. Optionsbedingungen können auch eine Wandlungs- oder Options-
pflicht zum Ende der Laufzeit oder zu einem anderen Zeitpunkt oder das Recht 
der Gesellschaft vorsehen, bei Endfälligkeit der Options- oder Wandelanleihe den 
Anleihegläubigern ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrages 
Aktien der Gesellschaft zu gewähren. In dem letztgenannten Fall kann der Options- 
bzw. Wandlungspreis nach näherer Maßgabe der Options- bzw. Anleihebedingungen 
dem nicht volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie der Deutsche Post AG 
in der Schlussauktion im elektronischen Handel an der Frankfurter Wertpapier-
börse während der letzten fünf Börsenhandelstage vor dem Tag der Endfälligkeit 
entsprechen. § 9 Abs. 1 i. V. m. § 199 Abs. 2 AktG sind zu beachten.

Die Verzinsung der Options- und/oder Wandelanleihe kann variabel sein. Sie kann 
ferner von Gewinnkennzahlen der Gesellschaft und/oder des Konzerns (unter Ein-
schluss des Bilanzgewinns oder der durch Gewinnverwendungsbeschluss festgesetzten 
Dividende für Aktien der Deutsche Post AG) abhängig sein. In diesem Fall müssen 
die Schuldverschreibungen nicht mit einem Umtausch- und/oder Optionsrecht 
 versehen werden. Es kann ferner eine Nachzahlung für in Vorjahren ausgefallene 
Leistungen vorgesehen werden.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 
 Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Options- und/oder Wandelanleihen, 
insbesondere Zinssatz, Ausgabekurs, Laufzeit und Stückelung, Verwässerungsschutz-
bestimmungen, Options- bzw. Wandlungszeitraum sowie den Options- und Wand-
lungspreis zu bestimmen bzw. im Einvernehmen mit den Organen der die Options- 
bzw. Wandelanleihe begebenden Beteiligungsgesellschaft der Deutsche Post AG 
 festzulegen.

(b) Bedingtes Kapital

Das Grundkapital wird um bis zu Euro 56.000.000 durch die Ausgabe von bis zu 
56.000.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem anteiligen 
Betrag des Grundkapitals von Euro 1,00 bedingt erhöht. 

Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Optionsrechten bzw. 
 Optionspflichten nach Maßgabe der Optionsbedingungen an die Inhaber von 
 Optionsscheinen aus Optionsanleihen bzw. von Wandlungsrechten bzw. Wand-
lungspflichten nach Maßgabe der Wandelanleihebedingungen an die Inhaber von 
Wandelanleihen, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversamm-

DPWN_d-HV-Tagesordn_2007.indd   13DPWN_d-HV-Tagesordn_2007.indd   13 22.03.2007   11:29:24 Uhr22.03.2007   11:29:24 Uhr



14

lung vom 8. Mai 2007 bis zum 7. Mai 2012 von der Gesellschaft oder einer unmittel-
baren oder mittelbaren hundertprozentigen Beteiligungsgesellschaft ausgegeben 
werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend 
bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Options- bzw. 
Wandlungspreis. 

Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur im Falle der Begebung der Options- bzw. 
Wandelanleihen und nur insoweit durchzuführen, wie die Inhaber der Options-
scheine bzw. der Wandelanleihen von ihren Options- bzw. Wandlungsrechten 
Gebrauch machen bzw. zur Wandlung bzw. Optionsausübung verpflichtete Inhaber 
von Anleihen ihre Verpflichtung zur Wandlung/Optionsausübung erfüllen und 
das bedingte Kapital nach Maßgabe der Options- bzw. Wandelanleihebedingungen 
benötigt wird.

Die aufgrund der Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts ausgegebenen 
neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, 
am Gewinn teil. 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 
 Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 5 der Satzung entsprechend 
der jeweiligen Ausgabe der Bezugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen damit in 
Zusammenhang stehenden Anpassungen der Satzung vorzunehmen, die nur die 
Fassung betreffen. Entsprechendes gilt im Falle der Nichtausnutzung der Ermächti-
gung zur Ausgabe von Options- oder Wandelanleihen nach Ablauf des Ermächti-
gungszeitraums sowie im Falle der Nichtausnutzung des bedingten Kapitals nach 
Ablauf der Fristen für die Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten.
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(c) Satzungsänderung

 § 5 Abs. 5 der Satzung (Grundkapital) wird wie folgt neu gefasst:

„Das Grundkapital ist um weitere bis zu Euro 56.000.000 durch Ausgabe von bis zu 
56.000.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes 
Kapital III). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die 
Inhaber von Options- oder Wandlungsrechten bzw. die zur Wandlung/Optionsaus-
übung Verpflichteten aus Options- oder Wandelanleihen, die von der Gesellschaft 
oder einer hundertprozentigen unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungsgesell-
schaft der Gesellschaft aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversamm-
lung vom 8. Mai 2007 bis zum 7. Mai 2012 ausgegeben bzw. garantiert werden, 
von ihren Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch machen oder, soweit sie zur 
Wandlung oder Optionsausübung verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur Wand-
lung/Optionsausübung erfüllen. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem 
nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu 
bestimmenden Options- bzw. Wandlungspreises. Die neuen Aktien nehmen vom 
Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie aufgrund der Ausübung von Options- 
oder Wandlungsrechten bzw. der Erfüllung von Options- bzw. Wandlungspflichten 
entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des 
 Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapital-
erhöhung festzusetzen.“
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Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 7 der Tagesordnung 
gemäß §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 

Der Vorstand ist durch Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 6. Mai 2004 
zu Tagesordnungspunkt 7 ermächtigt worden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis 
zum 5. Mai 2007 einmalig oder mehrmals Schuldverschreibungen mit Wandlungs- 
oder Optionsrechten auf Namensaktien der Gesellschaft und einer Laufzeit von bis zu 
20 Jahren auszugeben. Mit der vorgeschlagenen Erneuerung der Ermächtigung zur 
 Ausgabe von Options- und/oder Wandelanleihen (unter Einschluss von Gewinnschuld-
verschreibungen bzw. Kombinationen dieser Instrumente) im Gesamtnennbetrag von 
bis zu Euro 1.000.000.000 sowie zur Erneuerung des dazugehörigen bedingten Kapitals 
von bis zu Euro 56.000.000 sollen die Möglichkeiten der Deutsche Post AG zur Finan-
zierung ihrer Aktivitäten erweitert werden, um dem Vorstand mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats insbesondere bei Eintritt günstiger Kapitalmarktbedingungen den Weg zu 
einer im Interesse der Gesellschaft liegenden flexiblen und zeitnahen Finanzierung 
 weiterhin zu eröffnen. Insbesondere die Ermächtigung zur Ausgabe gewinnabhängiger 
bzw. gewinnorientierter Instrumente (Gewinnschuldverschreibungen) erweitert die auf 
der Grundlage der bisherigen Ermächtigung bestehenden Möglichkeiten der Deutsche 
Post AG, ihre Finanzausstattung durch Ausgabe sog. hybrider Finanzierungsinstrumente 
zu stärken. Aus diesem Grund wird der Hauptversammlung die Schaffung einer neuen 
Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldver-
schreibungen und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser 
Instrumente) vorgeschlagen. Mit der vorgeschlagenen Neufassung soll sowohl eine 
Anpassung an die aktuelle Marktpraxis als auch eine weitere Flexibilisierung erreicht 
werden. Insgesamt sollen Schuldverschreibungen bis zu einem Gesamtnennbetrag von 
Euro 1.000.000.000, die zum Bezug von bis zu 56.000.000 auf den Namen lautenden 
Stückaktien der Deutsche Post AG berechtigen, begeben werden können. Wegen der 
Einzelheiten der Ermächtigung wird auf den zu Tagesordnungspunkt 7 abgedruckten 
Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat verwiesen.
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Den Aktionären steht grundsätzlich das gesetzliche Bezugsrecht auf die Options- bzw. 
Wandelanleihen zu (§ 221 Abs. 4 i. V. m. § 186 Abs. 1 AktG). Um die Abwicklung zu 
erleichtern, kann entsprechend der üblichen Praxis bei der Unternehmensfinanzierung 
von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, die Options- und/oder Wandelanleihen 
an ein Kreditinstitut oder ein Konsortium von Kreditinstituten auszugeben mit der 
Verpflichtung, den Aktionären die Anleihen entsprechend ihrem Bezugsrecht anzubieten 
(mittelbares Bezugsrecht i. S. v. § 186 Abs. 5 AktG). Der Ausschluss des Bezugsrechts 
für Spitzenbeträge ermöglicht die Darstellung eines praktikablen Bezugsverhältnisses 
im Hinblick auf den Gesamtbetrag der jeweils ausgegebenen Wandel- und/oder Options-
anleihen. Ohne den Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge würde insbesondere 
bei der Ausgabe von Anleihen in runden Beträgen die technische Durchführung der 
Emission und die Ausübung des Bezugsrechts erheblich erschwert. Der Ausschluss des 
Bezugsrechts zugunsten der Inhaber von bereits ausgegebenen Wandelanleihen und 
Optionsrechten hat den Vorteil, dass der Wandlungs- bzw. Optionspreis für die bereits 
ausgegebenen Wandlungs- bzw. Optionsrechte nicht ermäßigt zu werden braucht und 
dadurch insgesamt ein höherer Mittelzufluss ermöglicht wird. Beide Fälle des Bezugs-
rechtsausschlusses liegen daher im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre. 

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugs-
recht der Aktionäre vollständig auszuschließen, wenn die Ausgabe der Options- und/
oder Wandelanleihen zu einem Kurs erfolgt, der den Marktwert der Anleihen nicht 
wesentlich unterschreitet. Hierdurch erhält die Gesellschaft die Möglichkeit, günstige 
Marktsituationen sehr kurzfristig und schnell zu nutzen und durch eine marktnahe 
Festsetzung der Konditionen bessere Bedingungen bei der Festlegung von Zinssatz, 
Options- bzw. Wandlungspreis und Ausgabepreis der Options- bzw. Wandelanleihen 
zu erreichen. Eine marktnahe Konditionsfestsetzung und reibungslose Platzierung wäre 
bei Wahrung des Bezugsrechts nur eingeschränkt möglich. Zwar gestattet § 186 Abs. 2 
AktG eine Veröffentlichung des Bezugspreises (und damit bei Wandel- bzw. Options-
anleihen der Konditionen der Anleihe) erst am drittletzten Tag der Bezugsfrist. Ins-
besondere im Hinblick auf die gestiegene Volatilität an den Aktienmärkten besteht aber 
auch dann ein Marktrisiko über mehrere Tage, welches zu Sicherheitsabschlägen bei 
der Festlegung der Anleihekonditionen und so zu nicht marktnahen Konditionen führt. 
Auch ist bei Bestand eines Bezugsrechts wegen der Ungewissheit, ob dieses ausgeübt 
wird, die erfolgreiche Platzierung bei Dritten gefährdet bzw. mit zusätzlichen Aufwen-
dungen verbunden. Schließlich besteht bei Einräumung eines Bezugsrechts wegen der 
Länge der Bezugsfrist keine Möglichkeit, kurzfristig auf günstige Marktverhältnisse zu 
reagieren.
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Für diesen Fall eines Ausschlusses des Bezugsrechts gilt gemäß §   221 Abs. 4 Satz 2 AktG 
die Bestimmung des §   186 Abs. 3 Satz 4 AktG sinngemäß. Die dort geregelte Grenze für 
Bezugsrechtsausschlüsse von 10% des Grundkapitals wird nach dem Beschlussinhalt 
weit unterschritten. Der Betrag des bedingten Kapitals von Euro 56.000.000 entspricht 
ca. 4,65 % des gegenwärtigen Grundkapitals der Gesellschaft. Aus §   186 Abs. 3 Satz 4 
AktG ergibt sich ferner, dass der Ausgabepreis den Börsenpreis nicht wesentlich unter-
schreiten darf. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass eine nennenswerte wirtschaft-
liche Verwässerung des Werts der Aktien nicht eintritt. Ob ein solcher Verwässerungs-
effekt bei der bezugsrechtsfreien Ausgabe von Wandel- bzw. Optionsanleihen eintritt, 
kann ermittelt werden, indem der hypothetische Börsenpreis der Wandel- bzw. Options-
anleihen nach anerkannten finanzmathematischen Methoden errechnet und mit dem 
Ausgabepreis verglichen wird. Liegt dieser Ausgabepreis nicht wesentlich unter dem 
hypothetischen Börsenpreis zum Zeitpunkt der Begebung der Wandel- oder Options-
anleihen, ist nach dem Sinn und Zweck der Regelung des § 186 Abs. 3 S. 4 AktG ein 
Bezugsrechtsausschluss wegen des nur unwesentlichen Abschlags zulässig. Damit würde 
der rechnerische Marktwert eines Bezugsrechts auf beinahe Null sinken, sodass den 
Aktionären durch den Bezugsrechtsausschluss kein nennenswerter wirtschaftlicher 
Nachteil entstehen kann. Soweit es der Vorstand in der jeweiligen Situation für ange-
messen hält, sachkundigen Rat einzuholen, kann er sich der Unterstützung durch Dritte 
bedienen. So können die die Emission begleitenden Konsortialbanken dem Vorstand 
in geeigneter Form versichern, dass eine nennenswerte Verwässerung des Werts der 
Aktien nicht zu erwarten ist. Auch durch eine unabhängige Bank oder einen Sach-
verständigen kann dies bestätigt werden. Unabhängig von dieser Prüfung durch den 
Vorstand ist eine marktgerechte Konditionenfestsetzung und damit die Vermeidung 
einer nennenswerten Verwässerung im Falle der Durchführung eines Bookbuilding-
Verfahrens gewährleistet. Bei diesem Verfahren werden die Options- bzw. Wandelanleihen 
nicht zu einem festen Ausgabepreis angeboten; vielmehr wird der Ausgabepreis bzw. 
werden einzelne Bedingungen der Options- bzw. Wandelanleihen (z. B. Zinssatz und 
Wandlungs- bzw. Optionspreis) auf der Grundlage der von Investoren abgegebenen 
Kaufanträge festgelegt. Die Verwaltung wird bei der Ausnutzung dieser Möglichkeit 
zum Ausschluss des Bezugsrechts einen etwaigen Abschlag auf die Ausgabekonditionen 
gegenüber dem ermittelten Marktwert möglichst gering halten und auf maximal 
5 % beschränken. All dies stellt sicher, dass eine nennenswerte Verwässerung des Werts 
der Aktien durch den Bezugsrechtsausschluss nicht eintritt. 
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Außerdem haben die Aktionäre die Möglichkeit, ihren Anteil am Grundkapital der 
Gesellschaft auch nach Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten jederzeit durch 
Zukäufe von Aktien über die Börse aufrecht zu erhalten.

Die Gesellschaft soll ferner die Möglichkeit erhalten, Options- und/oder Wandel-
anleihen im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von 
Unternehmen oder Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen (ein-
schließlich der Erhöhung bestehenden Anteilsbesitzes) an Stelle von Geldleistungen als 
Gegenleistung anbieten zu können. Die Ermächtigung soll der Gesellschaft den not-
wendigen Handlungsspielraum geben, um sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb 
von anderen Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen oder von Teilen von Unter-
nehmen sowie zu Unternehmenszusammenschlüssen im internationalen Wettbewerb 
schnell und flexibel ausnutzen zu können. Dem trägt der vorgeschlagene Ausschluss des 
Bezugsrechts Rechnung. Bei der Festlegung der Options- oder Umtauschbedingungen 
wird der Vorstand sicherstellen, dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt 
bleiben. In der Regel wird er sich dabei am Börsenkurs der Aktien der Deutsche Post 
AG orientieren und die Vorgaben der Ermächtigung zur Bestimmung des Ausgabe-
betrages der Options- oder Wandelanleihen beachten. Eine schematische Anknüpfung 
an einen Börsenkurs ist indes nicht vorgesehen, insbesondere um einmal erzielte Ver-
handlungsergebnisse nicht durch Schwankungen des Börsenkurses in Frage zu stellen. 
Unter Einschluss der Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss nach §   5 Absatz 2 der 
Satzung der Gesellschaft (Genehmigtes Kapital 2005) bezieht sich die Ermächtigung 
zum Bezugsrechtsausschluss im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder 
beim Erwerb von Unternehmen oder Unternehmensteilen oder Beteiligungen an 
Unternehmen (einschließlich der Erhöhung bestehenden Anteilsbesitzes) auf weniger 
als 20 % des Grundkapitals der Gesellschaft. 
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8. Wahlen zum Aufsichtsrat

Das Amtsgericht Bonn hat Frau Ingrid Matthäus-Maier am 12. Oktober 2006 zum Mit-
glied des Aufsichtsrats bestellt. Entsprechend der Empfehlung des Deutschen Corporate 
Governance Kodex (Ziff. 5.4.3 in der Fassung vom 12. Juni 2006) soll Frau Matthäus-
Maier nun durch Beschluss der Hauptversammlung für die Zeit bis zur Beendigung der 
Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011 
beschließt, zum Aufsichtsratsmitglied der Aktionäre gewählt werden. 

Der Aufsichtsrat schlägt daher vor, 

Frau Ingrid Matthäus-Maier,
53757 Sankt Augustin, Sprecherin des Vorstands der KfW Bankengruppe,

zum Mitglied des Aufsichtsrats zu wählen, und zwar für die Zeit bis zur Beendigung der 
Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das vierte Geschäfts-
jahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit 
beginnt, wird dabei nicht mitgerechnet.

Der Aufsichtsrat der Deutsche Post AG setzt sich gemäß §§   96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG 
und §   7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Gesetzes über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer 
vom 4. Mai 1976 sowie nach §   10 Abs. 1 der Satzung aus zehn Aufsichtsratsmitgliedern 
der Aktionäre und zehn Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer zusammen. Die 
Hauptversammlung ist bei der Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre nicht an 
Wahlvorschläge gebunden.

Informationen zu Punkt 8 der Tagesordnung gemäß §   125 Abs. 1 Satz 3 AktG:

Frau Ingrid Matthäus-Maier – unter Tagesordnungspunkt 8 zur Wahl in den Aufsichts-
rat vorgeschlagen – ist bei den nachfolgenden Gesellschaften Mitglied eines gesetzlich 
zu bildenden Aufsichtsrats:

Deutsche Telekom AG, Bonn
RAG Aktiengesellschaft, Essen
RAG Beteiligungs-AG, Essen
Salzgitter Mannesmann Handel GmbH, Düsseldorf
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Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts

Die insgesamt ausgegebenen 1.203.812.363 Stückaktien der Gesellschaft sind im 
Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung sämtlich teilnahme- und 
 stimm berechtigt. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechts in der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre der Gesellschaft 
berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft 
 eingetragen sind und sich bis zum Ablauf des 30. April 2007 entweder 

schriftlich unter der Anschrift Deutsche Post AG, HV-Service, 69938 Mannheim,

per Telefax an die Telefax-Nr. +49 (0)69 913 39080

oder elektronisch unter der Internetadresse http://investors.dpwn.de 

bei der Gesellschaft zur Teilnahme an gemeldet haben. 

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können ihr Stimmrecht auch durch 
einen Bevollmächtigten, z. B. ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, aus üben 
lassen. Auch in diesem Fall ist für eine rechtzeitige Anmeldung durch den Aktionär oder 
den Bevollmächtigten Sorge zu tragen. 

Ist ein Kreditinstitut im Aktienregister eingetragen, so kann dieses das Stimmrecht 
für Aktien, die ihm nicht gehören, nur aufgrund einer Ermächtigung des Aktionärs 
ausüben.

Formulare für die schriftliche Anmeldung mit der Möglichkeit der Vollmachts- und 
Weisungserteilung, ein Freiumschlag sowie die für den Zugang zum persönlichen Inter-
netservice erforderliche Benutzerkennung und die individuelle Zugangsnummer sind 
den Einladungsunterlagen, die den Aktionären übersandt werden, beigefügt. 

Wir bieten unseren Aktionären weiter an, sich durch Mitarbeiter der Gesellschaft als 
Bevollmächtigte in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Vollmacht und Wei-
sungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können schriftlich, per Telefax an 
die Telefax-Nr. +49 (0)69 913 39080 oder per Internet übermittelt werden und müssen 
bis zum Ablauf des 30. April 2007 bei der Gesellschaft eingegangen sein. Wir bitten 
auch insoweit, die Hinweise in den Einladungsunterlagen bzw. auf der genannten 
 Internetseite zu beachten.
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Der festgestellte Jahresabschluss und der gebilligte Konzernabschluss, die Lageberichte 
für die Gesellschaft und den Konzern, der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäfts-
jahr 2006, der Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§   289 Abs. 4, 315 Abs. 4 
HGB, der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns, der Bericht 
des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6, der Bericht des Vorstands zu Tagesordnungs-
punkt 7 und die Informationen zu Tagesordnungspunkt 8 stehen Ihnen von der 
 Ein berufung der Hauptversammlung an auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
http://investors.dpwn.de zur Verfügung. Die Unterlagen liegen überdies von der 
 Ein berufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, 
Charles-de-Gaulle-Str. 20, 53113 Bonn, und in der Hauptversammlung zur Einsicht 
der Aktionäre aus. Den Aktionären wird auf Verlangen unverzüglich und kostenlos 
eine Abschrift erteilt.

Die Hauptversammlung wird bis zum Beginn der Aktionärsdebatte im Internet unter 
http://investors.dpwn.de übertragen. 

Anforderungen von Unterlagen und Anträge von Aktionären zur Hauptversammlung 
sind ausschließlich zu richten an:

Deutsche Post AG 
Zentrale
Investor Relations
Stichwort: Hauptversammlung
53250 Bonn

Telefax-Nr. +49 (0)228 182 63199

E-Mail-Anschrift: hauptversammlung@deutschepost.de

Fristgerecht eingehende zugänglich zu machende Gegenanträge von  Aktionären  
werden wir unverzüglich unter der Internetadresse http://investors.dpwn.de 
veröffentlichen.

Bonn, im März 2007

Deutsche Post AG 
Der Vorstand
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Angaben gemäß § 128 Abs. 2 AktG

Satz 7
Kreditinstitute, die einem Konsortium angehörten, das die innerhalb von 5 Jahren 
 zeitlich letzte Emission von Wertpapieren der Gesellschaft übernommen hat:

Umtauschanleihe 2004

Deutsche Bank AG
Morgan Stanley Bank AG

Gedruckt auf Recyclingpapier Recymago aus 100 % Altpapier. 
Das Papier trägt das Umweltzeichen „Blauer Engel“.
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